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Vors. Personalvertretung 
0664 26 85 716 
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 09. Mittwochsinfo (2020/2021).   
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Schule ist geschlossen. 
 
Auch wenn sich keine SchülerInnen zur 
Betreuung angemeldet haben, ist die Schule 
zu besetzen und im Ausmaß des Stundenplans 
offen zu halten. 
 
Aktuell gilt an allen Schulen die Ampelphase 
„rot“. Es ist während des gesamten Tages im 
ganzen Schulgebäude von SchülerInnen, 
LehrerInnen und Verwaltungspersonal der 
Mund-Nasen-Schutz (MNS) durchgehend zu 
tragen. An Volksschulen und Sonderschulen 
gilt die MNS-Pflicht nur außerhalb der Klasse. 
 
 
Regelung für die Betreuung an den Schulen 

 
 

 kurzfristig angemeldeter 
Betreuungsbedarf ist abzudecken  
 

 die Betreuung ist auch flexibel anzubieten 
(z.B. nur von 9.00 bis 11.00 Uhr) 

 
 Kein Schüler / keine Schülerin darf 
aufgrund fehlender Anmeldung nach 
Hause geschickt werden. 

 
 Die Betreuung muss während den  
regulären Stundenplanzeiten 
sichergestellt werden. Ein reines 
Vormittagsangebot ist nicht zulässig. 

 
 Eltern müssen keine Begründung für den 
Betreuungsbedarf angeben. 

 
 

 Es wird ausschließlich Betreuung,  
pädagogische Unterstützung in 
Kleingruppen und Lernstationen 
angeboten. 
 

 Die Größe der Kleingruppen ist abhängig 
von der Raum- und Schülersituation, die 
Hygienebestimmungen sind einzuhalten. 

 
 Die Schulleitung teilt, entsprechend den 
Bedarfsmeldungen, die dafür 
notwendigen Lehrpersonen ein. Es gibt 
keine Anwesenheitspflicht für LehrerInnen 
an den Schulen. 

 
 LehrerInnen, die eigene Kinder zu Hause 
betreuen müssen, sind im Distance 
Learning einzusetzen. Sie sind aber nicht 
automatisch von der Betreuung am 
Schulstandort ausgenommen.  

 
 Lehrpersonen, die an mehreren 
Standorten eingeteilt sind, sind an jener 
Schule einzusetzen, an der es den größten 
Bedarf gibt. Es ist zwischen der 
Stammschule und den mitverwendeten 
Schulen abzusprechen. 

 
 SchülerInnen, die keine Endgeräte 
besitzen, und auch über die Schule keine 
Leihgeräte zur Verfügung haben, können 
die Infrastruktur an der Schule nutzen. 

 
 Für SchülerInnen an ASO, die aufgrund der 
aktuellen Situation nicht in die Schule 
kommen möchten, ist kein Distance 
Learning zu leisten. 

 

BETREUUNG an Schulen  

im LOCKDOWN 
 

 


